
 
9. März 2017 

Tarifinfo für die Beschäftigten der 

AWO Tarifgemeinschaft Brandenburg 
 

Nr. 5 
 

Keine Einigung bei 
Tarifverhandlungen 

 

Das AWO-Tarifangebot ist nicht annehmbar! 
 

Für Erzieher/innen 100%Tarif-Niveau öffentlicher Dienst erst im Jahr 2044/2045!  

Heilerziehungspfleger/innen erhalten im Jahre 2017 weniger Entgelt als im Jahr 2016! 

Nächster Verhandlungstermin: 28.03.2017. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

In der 6. Verhandlungsrunde am 03.03.2017 konnte erneut keine Einigung erzielt wer-

den. Die Angebote der AWO-Arbeitgeberseite hat die ver.di-Verhandlungskommission 

als völlig unzureichend und fehlerhaft ablehnen müssen. 
 

 AWO-Angebot für die Beschäftigten in der Kinder- und Jugendhilfe: 
 

Die AWO hat für die Beschäftigten (außer Verwaltung und technisches Personal)   in den Schulen, in den 

Kitas und in der Kinder- und Jugendhilfe, in der Frühförderung, in der Einzelfallhilfe und in der Schulsozial-

arbeit eine Entgelterhöhung (incl. aller Zulagen) ab 01.01.2017 um 4,5%  und ab 01.01.2018 um weitere 

4,5% angeboten. Die AWO hat zusätzlich angeboten, dass bei den Erzieher/innen nur in der Kita die zwei-

te Erhöhung um 4,5% auf den 01.01.2017 vorgezogen werden kann (somit 9% ab dem 01.01.2017) 

 

Bei einer verheirateten Erzieherin (in  Vollzeit aber ohne Kinderzuschlag) in der Vergütungsgruppe Vc in der 

Stufe 9 (Endstufe) entsprechen 4,5% ca. 120 EUR monatlich. Weil die AWO die Streichung des Urlaubs-

geldes (250 EUR pro Jahr) fordert, reduziert sich die Entgelterhöhung auf ca. 99 EUR monatlich. Der Ab-

stand zum Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD) beträgt bei einer 17jährigen Beschäftigungszeit 

monatlich 1.045 EUR! Bei den Erzieher/innen im Heimbereich würde die Erhöhung noch niedriger ausfal-

len, weil die AWO zusätzlich die Streichung der monatlichen Heimzulage (61,36 EUR bei Vollzeit) fordert. 

 

Die AWO hat das ver.di-Angebot, sich im ersten Schritt auf ein Entgeltniveau in Höhe von 91% des TVöD 

zu verständigen, strikt abgelehnt. Die Angleichung an 91% des TVöD hätte bei einer Erzieherin mit 

17jähriger Beschäftigungszeit (in Vollzeit) eine Erhöhung von rund 720 EUR monatlich zur Folge. Diese Er-

höhung lehnt die AWO ab, obwohl das Kita-Gesetz die Refinanzierung ausdrücklich vorsieht. 

 

Ab dem 01.07.2018 soll für alle Beschäftigten (außer Verwaltung und techni-

sches Personal)  in den Schulen, in den Kitas und in der Kinder- und Jugendhilfe, 

in der Frühförderung, in der Einzelfallhilfe und in der Schulsozialarbeit eine neue 

Entgelttabelle mit 10 Entgeltgruppen und 8 Stufen gelten.  

Dabei wurde das Entgelt für Lehrer/innen gegenüber dem  

Angebot vom Dezember 2016 verringert.  
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Die Stufe 8 soll es im AWO RV Brandenburg Süd erst ab 26 Jahre Beschäftigungszeit geben. In den ande-

ren AWO-Verbänden der Tarifgemeinschaft soll es die Stufe 8 erst ab dem 36. Jahr der Beschäftigungszeit 

geben. Diese langen Stufenlaufzeiten lehnt die ver.di-Tarifkommission ab. Spätestens nach 17 Jahren muss 

es wie im TVöD die höchste Entgeltstufe (Stufe 6) geben. Nach dem gekündigten (alten) Entgelttarifvertrag 

hatten Erzieher/innen (in Vergütungsgruppe Vc) schon nach 14 Betriebszugehörigkeitsjahren die höchste 

Stufe (Stufe 9) erreicht. Aller 2 Jahre erfolgte eine Stufensteigerung.  

 

 AWO-Angebot: ab dem 01.01.2017 neu eingestellte Erzieher/innen sollen mehr Entgelt erhal-

ten, als die Erzieher/innen, die vor dem 01.01.2017 eingestellt wurden! 

 

Im AWO RV Brandenburg Süd sollen ab dem 01.01.2017 neu eingestellte Erzieher/innen mehr Entgelt be-

kommen, als die schon seit vor dem 01.01.2017 beschäftigten  Erzieher/innen (ohne Besitzstand für verhei-

ratet und Kind) mit 4,5% Entgelterhöhung erhalten. 

 

In den anderen AWO-Verbänden sollen ab dem 01.01.2017 neu eingestellte Erzieher/innen mehr Entgelt 

erhalten, als die schon seit 1 bis 4 Jahren beschäftigten Erzieher/innen (ohne Besitzstand für verheiratet 

und Kind) mit der 4,5%-Erhöhung erhalten!  

 

 AWO-Angebot für Erzieher/innen: 100% Tarif-Niveau öffentlicher Dienst (TVöD) erst im Jahr 

2044 / 2045! 

 

Die AWO-Arbeitgeber hatten angeboten, dass die neuen Tabellenentgelte für Lehrer/innen,  für die Erzie-

her/innen, Heilpädagogen und Sozialarbeiter/innen in den Kitas und in der Kinder- und Jugendhilfe erst-

mals ab dem 01.03.2019 um den gleichen Prozentsatz, wie die Erhöhung im Tarifvertrag für den öffentli-

chen Dienst (TVöD) vor jeweils 12 Monaten (erstmals am 01.03.2018) ausgefallen war, plus weitere 0,5-

Prozentpunkte erhöht werden.  

 

Nach der von der AWO vorgeschlagenen neuen Entgelttabelle erhält eine Erzieherin mit 17jähriger Be-

schäftigungszeit ab Juli 2018 rund 90% vom jetzigen TVöD-Entgelt. Nach dem AWO-Vorschlag erfolgt die 

nächste Entgelterhöhung im März 2019 um den Prozentsatz, um den sich das TVöD-Entgelt im März 2018 

plus weitere 0,5%-Punkte erhöht hat. Bei einer angenommenen jährlichen Erhöhung des TVöD-Entgeltes  

zwischen um 2% bis 2,5% dauert die Angleichung an das Tarifniveau des TVöD rund 26 bis 27 Jahre. Da-

nach hätte das Entgeltniveau erst in den Jahren 2044 bis 2045 das TVöD-Niveau erreicht.  

 

 AWO-Tarifangebot für alle anderen AWO-Beschäftigten: Entgelterhöhung erst ab März 2017! 

 

Für alle anderen Beschäftigten bietet die AWO erst ab dem 01.03.2017 eine Entgelterhöhung um 1,7% 

und ab 01.11.2017 um weitere 1,3% an, obwohl der Tarifvertrag schon zum 31.10.2016 gekündigt war 

und die ver.di-Tarifkommission auf Entgelterhöhungen für die Monate November und Dezember 2016 nur 

unter der Bedingung verzichtet hat, dass es für alle Beschäftigten ab dem 01.01.2017 Entgelterhöhungen 

geben muss!  

 

Die AWO fordert gleichzeitig, dass die Heimzulage (bei Beschäftigten im betreuten Wohnen aber auch in 

der stationären Kinder- und Jugendhilfe) und das Urlaubsgeld 250 EUR (bei Vollzeit – entspricht monatlich 

21 EUR) sowie die tariflich geregelten Bewährungsaufstiege entfallen sollen. 

 

 AWO-Angebot für Heilerziehungspfleger/innen: im Jahr 2017 kommt es 

zu einer Entgeltabsenkungen und nicht zur Entgelterhöhung! 
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Bei einem Wegfall der monatlichen Heimzulage (53,07 EUR bei Heilerziehungspfleger) und des anteiligen 

Urlaubsgeldes (21 EUR pro Monat) reduziert sich das Entgelt bei den Heilerziehungspfleger/innen (oh-

ne Anspruch auf Verheiratetenzulage und Kinderzulage) in der Vergütungsgruppe VI, Endstufe (Stufe 9) 

trotz Tariferhöhung ab 01.03.2017 um minus 2,14%! Bei einer Arbeitszeit von 35 Stunden/Woche  ent-

spricht das AWO-Angebot einer Entgeltabsenkung um ca. 40,88 EUR monatlich!! 

 

Auch die Erhöhung des Mindestlohnes für die Bereitschaftsdienststunden von 8,50 EUR auf 8,84 EUR je 

Bereitschaftsdienststunde gleicht diesen Entgeltverlust bei den Heilerziehungspflegern nicht aus. Bei 40 Be-

reitschaftsdienststunden im Monat entspricht die Erhöhung der Bereitschaftsdienstvergütung einer Entgelt-

steigerung um 13,60 EUR im Monat. Bei den Heilerziehungspflegern, die zusätzlich 40 Bereitschaftsdienst-

stunden im Monat leisten, reduziert sich das Minus auf minus 27,20 EUR monatlich. 

 

 AWO-Angebot für die Gruppenleiter/innen in der Werkstatt für behinderten Menschen: das 

Jahresentgelt im Jahr 2017 erhöht sich nur um 0,64% gegenüber dem Jahr 2016! 

 

Bei einem Gruppenleiter in der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) in Vergütungsgruppe VI, 

Endstufe   (ohne Verheiratetenzulage und ohne Kinderzulage) erhöht sich das Jahresentgelt bei gleichzei-

tigem Wegfall des Urlaubsgeldes im Jahr 2017 (berechnet auf 12 Monate) gegenüber dem Jahr 2016 nur 

um 0,64%!! Dies sind bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 35 Stunden im ganzen Jahr 2017 (Jahres-

summe) nur ca. 140 EUR (brutto) Entgelterhöhung gegenüber dem Jahresentgelt für das Jahr 2016! 

 

 AWO-Angebot für die Pflege:  das Jahresentgelt einer Pflegefachkraft in der Entgeltgruppe 

KrT Va soll sich im Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016 nur um 1,3% erhöhen!  

 

Bei einer Pflegefachkraft  in der stationären Pflege (ohne Verheiratetenzulage und ohne Kinderzulage) in 

Vergütungsgruppe KrT Va, Stufe 7 (Endstufe) erhöht sich das Jahresentgelt im Jahr mit der angebotenen 

Entgelterhöhung und der Gerontologiezulage (60 EUR) bei gleichzeitigem Wegfall des Urlaubsgeldes  

(21 EUR pro Monat) und bei Wegfall  der monatlichen Geriatriezulage (46,02 EUR) im Jahr 2017 (berech-

net auf 12 Monate) nur um 1,3%! Dies sind bei einer wöchentlichen Arbeitszeit von 40 Stunden im gan-

zen Jahr 2017 (Jahressumme) nur 364 EUR (brutto) Entgelterhöhung gegenüber dem Jahr 2016! Dies ist 

keine Aufwertung der Pflegeberufe! 

 

Die AWO hat keine neue Entgeltordnung und keine neuen Entgelttabellen vorgeschlagen. Die AWO for-

dert aber, dass die Bewährungsaufstiege, die Heimzulage und das Urlaubsgeld entfallen sollen.  

 

Die AWO hat weiter vorgeschlagen, für die Beschäftigten in der Pflege, Eingliederungshilfe (EGH) und in 
der Werkstatt für behinderte Menschen (WfbM) ab Januar bzw. Februar 2018 und 2019 schrittweise 
neue Entgelttabellen mit Entgeltsteigerungen im Umfang von jeweils 4% einzuführen. Ein Vorschlag wird 
von der AWO der ver.di-Tarifkommission bis zum 28.03.2017 vorgelegt. 
 
Die ver.di-Verhandlungskommission fordert, dass die Entgelte für die Beschäftigten in der Pflege, Einglie-
derungshilfe und in der Werkstatt für behinderte Menschen wesentlich früher und spürbarer steigen 
und sich mindestens an den bestehenden ver.di-Haustarifverträgen orientieren müssen. 
 
 AWO-Vorschlag: Geringfügig Beschäftigte erhalten keine Entgelterhöhung! 
 
Die geringfügig Beschäftigten (Entgelt monatlich maximal 450 EUR) sollen nach 

dem AWO-Vorschlag keine Entgelterhöhung erhalten. Dieser Vorschlag verstößt 

gegen das gesetzliche Benachteiligungsverbot von Teilzeitbeschäftigten!! 
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 AWO-Angebot  für die Beschäftigten in der Verwaltung, in der Küche, in der Reinigung und 
im Service für die Jahre 2018, 2019 und 2020: 

 
Nach dem AWO-Tarifangebot sollen sich bei allen anderen AWO-Beschäftigten (zum Beispiel in der Ver-
waltung, Küche, Service etc.) nach den Entgelterhöhungen im Jahr 2017 die Entgelte zum 01.08.2018 um 
1,7%, zum 01.05.2019 um 1,3% und zum 01.03.2020 um 1,7% erhöhen. Eine Entgeltordnung und Ein-
gruppierungsregelungen wurden von der AWO nicht vorgeschlagen. Aber die AWO fordert, dass die Be-
währungsaufstiege nach dem jetzigen Tarifvertrag entfallen sollen. 
 
Was bedeutet der AWO-Entgeltvorschlag in der Jahresbetrachtung? 
 
Beispiel Angestellter in Vergütungsgruppe VI Stufe 9 (ohne Besitzstand für verheiratet und Kind): 
 
Durch den gleichzeitigen Wegfall des Urlaubsgeldes im Jahr 2017 erhöht sich das Jahresentgelt für den 
Angestellten gegenüber dem Jahr 2016 nur um 0,64%. Dies sind bei einer Arbeitszeit mit 35 Stun-
den/Woche nur 142 EUR (brutto) im ganzen Jahr 2017 gegenüber dem Jahr 2016!! 
 
Im Jahr 2018 soll sich das Jahresentgelt gegenüber dem Jahr 2017 nur um 2,08% erhöhen. Dies sind ins-
gesamt 466 EUR (brutto) im Jahr mehr Entgelt als im Jahr 2017. Im Jahr 2019 soll sich das Jahresentgelt 
gegenüber dem Jahr 2018 nur um 1,86% erhöhen. Dies sind insgesamt 425 EUR (brutto) im Jahr 2019 
mehr Entgelt als im Vorjahr. Und im Jahr 2020 soll sich nach dem AWO-Vorschlag das Jahresentgelt nur 
um 1,85% gegenüber dem Jahr 2019 erhöhen. Dies sind dann in Summe 431 EUR (brutto) im Jahr 2020 
mehr Entgelt als im Vorjahr. Die Angestellte nach Vergütungsgruppe VI Stufe 9  würden nach dem AWO-
Angebot im Jahr 2020 nur 6,58% mehr Jahresentgelt erhalten als im Jahr 2016.  
Dies sind im Durchschnitt für die Jahre 2017 bis 2020 nur 1,65% Entgelterhöhung pro Jahr. 
 
Zusätzlich hat die AWO vorgeschlagen, die Wechselschichtzulage ab dem 01.01.2018 um 10 EUR monat-
lich zu erhöhen und eine Entschädigung für das freiwillige Einspringen in unbesetzte Dienste („Holen aus 
dem Frei“) zu vereinbaren. 
 

Die ver.di-Tarifkommission fordert weiterhin für alle Beschäftigte einen 
Entgelttarifvertrag, der sich an den neuen Regelungen des TVöD bei der 
Eingruppierung und bei der Tabellenstruktur orientiert. 
 
Mit dem ver.di-Kompromissangebot vom 09.12.2017, dass die Entgelttabellen ab dem 01.01.2017 nur ei-
nem Niveau von 91% des TVöD entsprechen sollen, ist die ver.di-Tarifkommission der AWO schon weit 
entgegen gekommen.  
 
Die ver.di-Tarifkommission ist aber auch bereit, beim geforderten Entgeltniveau für die Beschäftigten in der 
Pflege, in der Eingliederungshilfe, in der Werkstatt für behinderte Menschen, in der Verwaltung und im 
Servicebereich der AWO noch etwas  weiter entgegenzukommen. Das Angebot der AWO ist aber voll-
kommen unzureichend! 
 
Die AWO-Tarifkommission tagt am 17.03.2017 um die neuen Kompromissvorschläge mit einem Entgeltta-
rifvertrag für alle Beschäftigte mit der Entgeltordnung, den Entgelttabellen und  den Überleitungsregelun-
gen zu beschließen. 
 

Alle weiteren Informationen sind unter folgender Internetseite abrufbar:  

www.cottbus.verdi.de/themen/tarifverhandlungen-awo-tarifgemeinschaft-brandenburg  

 

Hier kannst DU Mitglied werden: www.mitgliedwerden.verdi.de  
 
Willst DU die ver.di-Tarifinfos immer per Email erhalten?  
Dann sende uns deine Email-Adresse an: bz.cottbus@verdi.de    

http://www.cottbus.verdi.de/themen/tarifverhandlungen-awo-tarifgemeinschaft-brandenburg
http://www.mitgliedwerden.verdi.de/
mailto:bz.cottbus@verdi.de

